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RS OGH 1982/9/21 4Ob374/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1982

Norm

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Das vom Beklagten im Hauptverfahren eingewendete Prozeßhindernis der rechtskräftig entschiedenen Streitsache ist

auch bei einem Beschluß, mit dem über einen Antrag auf einstweilige Verfügung entschieden wird, zu beachten ("Das

Fenster").
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